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§ 338 
Anbauvorschriften für die jjtrasse "Im Ramte 

htf"ulbigt : 

.0tIRal~I..J,l .. 11 
Durch die in § 337 vom Gemeinderat er

klärte grundSätzliche Zustimmung zur Erbau
ung der Pri va tstrasse "Im Ramtel" ist es no 
wendig, für diese ~trasse EIl tsprechende An
'bauvorschriften zu erlassen. Die Ortsbaupla 
beratungsstelle beim Innenministerium hat 
einen entsprechenden Entwurf ausgearbeitet, 
der folgenden Wortlaut 'hat, 
Anbauvorschriften für die Stra$e "Im Ramtel I 

§ 1. 
Abgesehen von kleinen Neber~nlagen wie 

Kraf't\flagenhallen usw. dürfen nur Gebäude er, 
stellt werden, die ausschliesslich zum Wohn 
bestimmt sind; di~ Einrichtung von Gewerbe
betrieben in den Gebäuden ist nicht zulässi 

§ 2. 
Die Gebäude sind mit Satteldächern zu 

versehen, deren Neigung etwa 45 Grad betra
gen soll, und mit der Traufseitegegen die 
Strasse zu stellen. Als Dachaufbauten sind 
nur Einzelgauben zugelassen, deren Gesamt
länge an einer Gebäudeseite nicht mehr als 
V3 der Gebäudelänge betragen darf. 



4' J.ilt. 

§ 3. 
Die Gebäu.d·e sind mit sei tlichen Abständen, 
die an keiner jtelle weniger als 8 m betragen 
dürfen, zu erstellen. Hiebei ist von der öst 
lichen Eigentumsgrenze ein Abstand von minde
stens 3 fi, von der westlichen Eigentuosgrenze 
ein solcher von mindestens 5 meinzUhalten. 

§ 4. 
Die G-~b~udehöhe bis zur Traufe, vom natür
lichen Gelände an gemessen, fiarf an keiner Ge 
bäud~seite lUehr als .6,50 m betragen. 
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l 5. 

Die Einfriedigungen der Grundstücke gegen die 
strasse und öffentlichen Wege sind einheitlic 
als einfache Holzzäune von nicht mehr als 
1,20 m herzustellen. Die Vorgärten und son
sttgen unübeibaubaren Flächen an öffentlichen 
iN egen sind geordnet anzulegen undzu unt erhl'll
ten. 

Vom Gemeinderat wird 

b e s chI 0 s sen , 

diese Anbauvorschrifteh für die Ctrasse "Im HamGel" zU erlassen. 
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E'ür den Auszug! 

Leonberg, den 16~:Jju:r 1934 

BÜrgerme~SChrei ber: 
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